
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Karlsruher Intelligenz- und Wochen-Blatt. 1810-1818
1812

(29.2.1812) Beylage



B e y l a g e
zum Karlsruher Wochenblatt .

Samstag den 29 . Februar 1612 . .

Polizey - Verfügung .

Das Herumlaufen der Kinder auf den Gassen , öffentlichen Plätzen , im

Schloßgarten und in den Alleen des vorder « Schloßgartens betreffend .

Man hat schon öfters das Herumlanfen der Kinder auf den öffentlichen Platzen und in den

Straßen aufS gemessenste verboten , aber weder das Verbot noch die Gefahr , welche den

Kindern durch das Fahren und Reiten auf diesen Platzen droht , konnte die meisten Eltern bis

jezt zu einer genaueren Aufsicht bewegen .
Man sieht sich daher veranlaßt , zu verfügen , was folgt : ^

1 . ) DaS Spielen der Kinder auf den Straßen und auf den öffentlichen Plätzen ist zu
allen Zeitey des TagS untersagt . Die Polizeydjener sollen die Kinder , welche sich versammeln ,

auf das PolizeyBureau bringen , damit die Eltern in Strafe genommen werden können .

2 .) Wenn die Kinder ausgehen , sollen sie auf den Fußwegen an den Hausern gehen ,
und wo möglich unter Aufsicht gehalten werden . Das Herumlaufen mitten auf den Gassen ist

verboten .
z .) In der KettenAllee sollen sich die Kinder nicht haufenweise versammeln , vielweniger

unziemlichen Lärm machen . Die Wärterinnen und Aufseherinnen sollen dieselbe vielmehr zur

Ruhe und Anstand anhalten , oder sie entfernen .

4 .) Die StallAllee ist den Kindern ganz verboten .

5 . ) Im Schloßqarten sollen keine Kinder ohne Beiscyn der Eltern oder sonstiger hinläng¬

licher Aufseher erscheinen , und auch diese sollen zu Beobachtung des Auslandes genau angehalten
werden .

6 . ) Mit Kinderwägen soll nur an den Häusern gefahren werden , und solche dörfen in

den Arkaden des Zirkels , im hrntern Schloßgarten und in der Mitte der Straßen nicht geführt ,

nirgends aber allein der Führung unerwachsener Personen anvertraut werden .

7 . ) Uebrigens bleibt es bei dem Verbot des Werfens , Ballspielens , Schiessens mit Bolzen
und Pfeilen , und andern gefährlichen und schädlichen Spielen .

8 . ) Die Eltern derjenigen Kinder , welche diese Verfügung übertreten , werden nach
Umständen bis auf Fünf Gulden bestraft .

Karlsruhe, den 29. Febr . »8ir .
Der Polizey - Director .

C. v. Baur .
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